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1 ANLASS UND ZIELE DER PLANUNG 

Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal hat in ihren Ortsteilen eine erhöhte Nachfrage nach Baugrundstücken 

zu verzeichnen, so auch im Ortsteil Felgentreu. In diesem Zusammenhang lässt die Gemeinde Nuthe-

Urstromtal ein Baulückenkataster erarbeiten. Die darin ermittelten innerörtlichen Bauflächen stehen nur 

in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung, da die Eigentümer einer Bebauung nicht zustimmen. Die 

noch vereinzelt innerhalb der Ortslage Felgentreu vorhandenen Baulücken stehen demnach gegenwär-

tig nicht als Bauland zur Verfügung. Aufgrund der steigenden Nachfrage soll künftig im Ortsteil Bauland 

zur Verfügung stellen. Für die Freiflächen zwischen den bestehen-den Wohnhäusern entlang der Kem-

nitzer Straße gab es in jüngster Vergangenheit mehrere Bauvoranfragen bei der Unteren Bauaufsichts-

behörde des Landkreises Teltow-Fläming. Diese wurden abgelehnt, da es sich bei den straßenbeglei-

tenden Freiflächen nicht um Baulücken, sondern um Außenbereichsflächen nach § 35 BauGB handelt. 

Daher hat die Gemeinde dem Antrag des Vorhabenträgers zur Einleitung eines Bauleitplanverfahrens 

zugestimmt und mit dem Vorhabenträger einen entsprechenden städtebaulichen Vertrag vereinbart. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 03 „Kemnitzer Straße“ sollen der Bereich zwischen den 

Hausnummern 32 und 34 und nördlich der Hausnummer 34 verdichtet und die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen zur Errichtung von Einfamilienhäusern geschaffen werden. 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 03 „Kemnitzer Straße“ gemäß § 2 BauGB ist 

am 17.12.2019 durch die Gemeindevertretung Nuthe-Urstromtal förmlich gefasst worden. 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Dabei 

kann nach § 8 Abs. 3 BauGB mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bebau-

ungsplans gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt werden (Pa-

rallelverfahren). 

Ziel der Änderung des Flächennutzungsplans ist die Darstellung einer Wohnbaufläche im Bereich einer 

aktuell als Landwirtschaft dargestellten Fläche. Das Plangebiet hat etwa eine Größe von ca. 2,3 ha. 
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2 DAS PLANGEBIET - GELTUNGSBEREICH DER PLANÄNDERUNG 

Das Plangebiet befindet sich nordwestlich der Ortslage von Felgentreu und liegt hier planungsrechtlich 

im Außenbereich, nachdem mehrere Bauvoranfragen für diesen Bereich in Vergangenheit negativ be-

schieden wurden. Es hat etwa eine Größe von etwa 2,3 ha. 

 

Abb. 1 Lage des Plangebietes im Ortsteil Felgentreu ((©GeoBasis-DE/LGB, 2021) 

3 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

3.1 LANDESENTWICKLUNGSPLAN HAUPTSTADTREGION BERLIN-BRANDENBURG 

(LEP HR) 

Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal gehört nach den Festlegungen des LEP HR zum weiteren Metropolen-

raum. Die Festlegungskarte 1 des LEP HR enthält für den Geltungsbereich des Bebauungsplans keine 

zeichnerischen Festlegungen. 

Bezogen auf das Plangebiet sind folgende Grundsätze (G) und Ziele (Z) der Raumordnung festgelegt: 

Z. 5.2 Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete. 

Das Plangebiet schließt sich unmittelbar an das vorhandene Siedlungsgebiet von Felgentreu an. Der 

Ort hat sich in der Vergangenheit entlang verschiedener Achsen weiterentwickelt, so auch entlang der 

Kemnitzer Straße Richtung Westen bis hin zur Hausnummer 32. Im Bereich zwischen Gärtnerweg, 

Waldweg und Kemnitzer Straße bestehen etwa 10 größere und kleinere Höfe, die sich im Laufe der Zeit 

hier angesiedelt haben. Ausgehend vom historischen Ursprung des Ortes entlang der Felgentreuer 

Dorfstraße wird der Ort Richtung Westen erweitert und vereinnahmt einige Einzelgehöfte.  

Z 5.5 Eigenentwicklung für den örtlichen Bedarf 
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Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal gehört nicht zu den Schwerpunkten der Wohnsiedlungsentwicklung (Z 

5.6 LEP HR). In diesen Gemeinden ist die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen (Wohn- und Misch-

gebiete bzw. -flächen) gemäß Z 5.5 LEP HR wie folgt möglich: 

Quantitativ unbegrenzt ist die Nutzung von Potenzialen der Innenentwicklung (insbesondere im unbe-

planten Innenbereich und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB). 

Neben diesen Möglichkeiten der Innenentwicklung stehen Potenziale für die Eigenentwicklung für einen 

Zeit-raum von 10 Jahren zur Verfügung (1 ha pro 1000 Einwohner) 

Der Umfang der Eigenentwicklung der Gemeinde Nuthe-Urstromtal (Eigenentwicklungsoption) bemisst 

sich bei einer Einwohnerzahl von rund 6.700 (Stand 31.12.2018) auf 6,7 ha. Auf die Eigenentwick-

lungsoption anzurechnen sind auch Wohnsiedlungsflächen aus Bauleitplänen, die vor dem Inkrafttreten 

des Landesentwicklungsplanes Berlin — Brandenburg (LEP B-B, am 15.05.2009) dargestellt bzw. fest-

gesetzt wurden, und bisher weder erschlossen noch bebaut sind. Wohnsiedlungsflächen, die während 

der Laufzeit des LEP B-B in Bebauungsplänen festgesetzt und bekannt gemacht wurden, werden nicht 

auf die Eigenentwicklungsoption angerechnet. Soweit Darstellungen aus Flächennutzungsplänen (FNP) 

während der Laufzeit des LEP B-B wirksam wurden, werden sie ebenfalls nicht auf die Eigenentwick-

lungsoption nach LEP HR angerechnet. 

Teile des Plangebietes (etwa 1 ha) können aus raumordnerischer Sicht nach den Kriterien der Innen-

entwicklung betrachtet werden: Entlang der Kemnitzer Straße und des Waldweges wird der Ortskern 

von Felgentreu unter Einbezug von Einzelgehöften erweitert. Die Tiefe der Grundstücke orientiert sich 

am Bestand. 

Die Wohnsiedlungsfläche, welche über die neue Erschließungsstraße erreicht wird, ist auf die Eigen-

entwicklungsoption (etwa 1,3 ha) anzurechnen. Es verbleiben der Gemeinde Nuthe-Urstromtal 5,2 ha 

der Eigenentwicklungsoption für zukünftige Planungen für Wohnsiedlungsflächen im Geltungszeitraum 

des LEP HR. 

Die gemeindliche Planung befindet sich damit in Übereinstimmung mit der Landesentwicklungsplanung. 

Daher ist die Planungsabsicht an die Ziele der Raumordnung angepasst. 

3.2 REGIONALPLAN HAVELLAND-FLÄMING 

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming ist nach § 4 Absatz 2 des Gesetzes zur Regi-

onalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 08. Februar 2012 (GVBI. 1 Nr. 13), geändert durch Gesetz vom 30. April 2019 (GVBI. 1 

Nr. 11), Trägerin der Regionalplanung in der Region Havelland-Fläming. Ihr obliegt die Auf-stellung, 

Fortschreibung, Änderung und Ergänzung des Regionalplans als übergeordnete und zusammenfas-

sende Landesplanung im Gebiet der Region. 

Der Regionalplan Havelland-Fläming 2020 ist auf Grund der Urteile des Oberverwaltungsgerichts Ber-

lin-Brandenburg vom 05. Juli 2018 unwirksam geworden. Somit liegen für die Region Havelland-Fläming 

bis auf Weiteres keine Ziele und Grundsätze der Regionalplanung vor. 

Auf Grund des § 2c Absatz 1 Satz 1 des RegBkPIG hat die Regionalversammlung Havelland Fläming 

am 27. Juni 2019 die Aufstellung des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 beschlossen. Der Regio-

nalplan Havelland-Fläming 3.0 soll auch Festlegungen zur räumlichen Steuerung der Planung und Er-

richtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen beinhalten, um die Rechtswirkungen des § 35 

Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuchs herbeizuführen. Für die zukünftig durch den Regionalplan herzu-

stellende räumliche Steuerung der Windenergienutzung hat die Regionalversammlung gleich-falls am 

27. Juni 2019 ein Plankonzept mit dafür voraussichtlich anzuwendenden Kriterien beschlossen. Der 

Aufstellungsbeschluss und das Plankonzept zur Steuerung der Windenergienutzung wurden im Amts-

blatt für Brandenburg Nummer 28 vom 24. Juli 2019 bekannt gemacht. 
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Der Regionalplan Havelland -Fläming 3.0 soll insbesondere textliche und zeichnerische Festlegungen 

treffen 

• zur Daseinsvorsorge und Siedlungsentwicklung, 

• zum vorbeugenden Hochwasserschutz, 

• zur räumlichen Steuerung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen, 

• zur Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe, 

• zur landwirtschaftlichen Bodennutzung und 

• zum Freiraum. 

Ein verfestigtes Planungskonzept liegt jedoch noch nicht vor. 

3.3 LANDSCHAFTSRAHMENPLAN TELTOW-FLÄMING (LRP) 

Im Landschaftsrahmenplan wird das Plangebiet mit folgenden Entwicklungszielen dargestellt: 

• Nachrangige Aufwertung von Ackerfluren 

• Erhalt und Aufwertung von Landschaftsteilen mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild und 

die landschaftsbezogene Erholung 

3.4 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER GEMEINDE NUTHE-URSTROMTAL (FNP) 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Fläche für Landwirtschaft bzw. eine klei-

nere Teilfläche als Wohnbaufläche dar. 

3.5 LANDSCHAFTSPLAN DER GEMEINDE NUTHE-URSTROMTAL 

Die gegenwärtige Darstellung des Landschaftsplans aus dem Jahr 1996 weist Flächen größtenteils als 

Flächen für Land-wirtschaft, konkret als Acker- oder Saatgrasland mit „ordnungsgemäßer Landwirt-

schaft“, aus. Im Osten wird die vorhandene Bebauung als dörfliche Siedlung (Mischgebiet) ausge-wie-

sen. Entlang der Kemnitzer Straße und dem Waldweg befinden sich Alleen und Baumreihen im Bestand. 

Als Entwicklungsmaßnahmen sind dargestellt: Neuanlage bzw. Ergänzung von Feldgehöl-zen, Erhalt 

und Ergänzung der landschaftstypischen Siedlungsstruktur und Durchgrünung und Maß-nahmen zur 

Biotoppflege und Entwicklung. 

3.6 BAULANDKATASTER DER GEMEINDE NUTHE-URSTROMTAL (IM VERFAHREN) 

Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal erarbeitet derzeit ein Baulandkataster. Mit einem Baulandkataster soll 

ein Instrument zur Aktivierung und Mobilisierung des in ihrem Gemeindegebiet vorhandenen Baulü-

ckenpotenzials geschaffen werden. Im Kataster der Gemeinde Nuthe-Urstromtal wer-den Grundstücke 

oder Grundstücksteile im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 Bau GB erfasst, die sofort oder in 

absehbarer Zeit mit Wohngebäuden bebaubar sind. 

Im Ortsteil Felgentreu wurden im Verfahren 12 geeignete Teilflächen ermittelt, die jedoch nicht in ab-

sehbarer Zeit zur Verfügung stehen. Drei Flächen werden zur Vorhaltung von Bauland für private Be-

lange benannt. 

Das Baulandkataster soll im II-III. Quartal 2021 veröffentlicht werden. Damit kommt die Gemeinde 

Nuthe-Urstromtal dem ergänzenden Ermittlungsgebot zur Prüfung noch vorhandener Bebauungsmög-

lichkeiten im Innenbereich nach. Derzeit ist absehbar, dass etwa 90 % der ermittelten Flächen für die 

Gemeinde Nuthe-Urstromtal nicht in absehbarer Zeit bebaubar sind. 

3.7 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

Planungen und Nutzungsregelungen, die nach anderen Vorschriften geregelt sind, sowie nach Landes-

recht denkmalgeschützte Bereiche und Anlagen sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
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Die Darstellungen des Umgebungsbereichs sind nachrichtlich u.a. hinsichtlich Bodendenkmale, Trink-

wasserschutzzone aktualisiert. 
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4 INHALT DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 
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4.1 BESCHREIBUNG DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG  

Das Plangebiet wird im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Fläche für Landwirtschaft dargestellt. 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans wird das Plangebiet als Wohnbaufläche dargestellt. Eine 

Teilfläche wird zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft dargestellt. 
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5 UMWELTBERICHT 

5.1 EINLEITUNG 

Gemäß Baugesetzbuch ist bei allen Aufstellungen, Änderungen oder Ergänzungen von Bauleitplänen 

eine Umweltprüfung durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen des Vor-

habens auf alle Umweltbelange nach § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe a bis j BauGB (Tiere, Pflanzen, Fläche, 

Boden, Wasser, Luft, Klima, das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft, die biologische 

Vielfalt, Kultur- und Sachgüter, Mensch und seine Gesundheit) geprüft und die Ergebnisse im Umwelt-

bericht dargestellt. Der vorliegende Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zur Aufstellung des 

Bebauungsplans und zur parallelen Änderung des Flächennutzungsplans. 

5.1.1 KURZDARSTELLUNG DES INHALTS 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Felgentreu Nr. 03 „Kemnitzer Straße“ sollen die Bereiche zwi-

schen den Hausnummern 32 und 34 der Kemnitzer Straße und nördlich der Hausnummer 34 verdichtet 

und die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von Einfamilienhäusern geschaffen wer-

den. 

Bei dem Vorhaben wird größtenteils eine intensiv genutzte Ackerfläche in Wohnbauland umgewandelt. 

Ziel der Änderung des Flächennutzungsplans ist die Darstellung einer Wohnbaufläche im Bereich einer 

aktuell als Landwirtschaft dargestellten Fläche. Das Plangebiet hat etwa eine Größe von 2,3 ha. 

5.1.2 FÜR DIE UMWELTPRÜFUNG RELEVANTE FACHGESETZE UND FACHPLÄNE  

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutzgesetzen, 

der Immissionsschutz-Gesetzgebung, der Abfall- und Wassergesetzgebung und dem Bundes-Boden-

schutzgesetz, wurden auch die Ziele des LEP HR sowie des Landschaftsrahmenplans des Landkreises 

Teltow-Fläming berücksichtigt. 

Die Bearbeitung des Umweltberichts basiert im Wesentlichen auf folgend aufgeführten gesetzlichen 

Grundlagen: 

• BauGB § 1, Abs. 6 Nr. 7: Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

• BauGB § 1a, Abs. 2: sparsamer Umgang mit Grund und Boden; Abs. 3: Verpflichtung zur Aus-

weisung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen (naturschutzrechtrechtliche Eingriffs-

regelung). 

• BNatSchG §§ 13 bis 17: Regelungen über Eingriffe in Natur und Landschaft, Verpflichtung zu 

Vermeidung, Minimierung, Ausgleich Ersatz; § 18: Verhältnis zum Baurecht; BNatSchG § 44: 

Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten. 

• BBodSchG § 1 (§ 1a, Ab. 2: Bodenschutzklausel): Verpflichtung zur Vermeidung von Beein-

trächtigungen der Funktionen des Bodens. 

Baugesetzbuch 

Nach § 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen auch die Belange des Umweltschutzes 

zu berücksichtigen. Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozia-

len, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künfti-

gen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozi-

algerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 

sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, den Klimaschutz und die 

Klimaanpassung zu fördern sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-

kulturell zu erhalten und zu entwickeln. 
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Ausgehend von den Vorgaben der Anlage 1 zum Baugesetzbuch werden die für die Belange des Um-

weltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB) ermittelten Umweltauswirkungen im Umweltbericht 

beschrieben und bewertet. Dabei werden die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter zur 

Grundlage der Gliederung gemacht bzw., soweit sie für diese Umweltprüfung Relevanz besitzen, bei 

dem zum jeweiligen Belang passenden Schutzgut mitbehandelt. 

Bundesnaturschutzgesetz / Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz 

Gemäß § 1 BNatSchG sind die übergeordneten Ziele des Naturschutzrechts darauf ausgerichtet, Natur 

und Landschaft so zu schützen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass die 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige 

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Le-

bensräume, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf 

Dauer gesichert sind. 

Die §§ 13 bis 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regeln Eingriffe in Natur und Landschaft. Dies 

sind nach der Legaldefinition Veränderungen der Gestaltung oder Nutzungen von Grundflächen oder 

Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die 

die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beein-

trächtigen können.  

Sind auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans Eingriffe zu erwarten, so wird nach § 18 Abs. 1 

BNatSchG über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetz-

buches entschieden (s. o.). 

Die §§ 44 und 45 des Bundesnaturschutzgesetzes regeln Vorschriften zum Umgang mit besonders 

geschützten Tier- und Pflanzenarten. Demnach ist es unter anderem verboten, wild lebende Tiere und 

Pflanzen der besonders geschützten Arten zu verletzen, zu töten oder deren Entwicklungsformen zu 

beschädigen oder zu zerstören, streng geschützte Arten und europäische Vogelarten während be-

stimmter Zeiten erheblich zu stören oder Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten 

Arten zu beschädigen oder zu zerstören. Für europäisch geschützte Arten gelten darüber hinaus be-

stimmte Bedingungen zum Erreichen von Verbotstatbeständen und möglichen Ausgleichsmaßnahmen. 

Seit dem 01.06.2013 gilt das Brandenburgische Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG). Es 

löst das Brandenburgische Naturschutzgesetz ab und regelt die Ausführung des Bundesnaturschutzge-

setzes. Im § 1 BbgNatSchAG werden die abweichenden Regelungen aufgeführt. Im Zusammenhang 

mit der Bauleitplanung sind insbesondere die Regelungen des § 6 zur Ersatzzahlung und des § 18 Abs. 

2 zum Schutz bestimmter Biotope von Belang. 

Bundes-Bodenschutzgesetz 

Regelungsziel des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der Bundes-Bodenschutz- und Alt-

lastenverordnung ist es, den Boden in der Leistungsfähigkeit seiner natürlichen Funktionen und Nut-

zungen aller Art zu sichern oder wiederherzustellen. Unter Beachtung der bestehenden und künftigen 

Anforderungen an die Nutzung des Bodens sind Gefahren für den Boden und vom Bo-den ausgehende 

Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit abzuwehren. Weiterhin müssen vorsorgebezogene 

Anforderungen einen dauerhaften Schutz der Funktionen des Bodens gewährleisten. Das Bundes-Bo-

denschutzgesetz fordert – wie auch das Baugesetzbuch – den sparsamen und schonenden Umgang 

mit Grund und Boden. 

Wasserhaushaltsgesetz / Brandenburgisches Wassergesetz 

Zweck des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) 

ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaus-

halts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 

Gut zu schützen. 
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Baumschutz 

Seit dem 17.12.2013 ist die Verordnung des Landkreises Teltow-Fläming zum Schutze der Bäume und 

Feldgehölze als geschützte Landschaftsbestandteile in Kraft. Als Besonderheit ist zu beachten, dass 

diese Verordnung nicht in den Innenbereichen der Gemeinden, im Geltungsbereich von Baumschutz-

satzungen von Gemeinden gilt. 

Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming 

Im Landschaftsrahmenplan wird das Plangebiet mit folgenden Entwicklungszielen dargestellt: 

• Nachrangige Aufwertung von Ackerfluren 

• Erhalt und Aufwertung von Landschaftsteilen mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild und 

die landschaftsbezogene Erholung 

Flächennutzungsplan Nuthe-Urstromtal 

Der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Ackerfläche dar. 

Landschaftsplan Nuthe-Urstromtal 

Der Landschaftsplan aus dem Jahr 1996 stellt das Plangebiet als Acker- oder Saatgrasland mit „ord-

nungsgemäßer Landwirtschaft“ dar. 
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5.2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN  

Schutzgut Basisszenario Veränderung des 

Basiszustandes bei 

Nichtdurchführung 

der Planung 

Entwicklung des Umweltzustan-

des bei Durchführung der Pla-

nung 

Beeinträchtigungen baubedingt 

/ betriebsbedingt 

Mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men 

Fläche Es werden etwa 2,3 ha intensiv 

landwirtschaftlich genutzte Flä-

che überplant und die Errichtung 

von Einfamilienhäusern und ent-

sprechende Nebenanlagen er-

möglicht. Durch die Inanspruch-

nahme von 2,3 ha Ackerland wird 

die Bedeutung des Schutzgutes 

Fläche beeinträchtigt. 

Bei Nichtdurchfüh-

rung der Planung 

bleibt der Basiszu-

stand des Schutzgu-

tes unverändert. 

 

Bei Durchführung der Planung 

wird die Ackerfläche in Wohnbau-

fläche umgewandelt. Gem. dem 

Vorentwurf des Bebauungsplans 

soll eine neue Planstraße herge-

richtet werden sowie durch Fest-

setzung einer GRZ von 0,3 maxi-

mal 10.800 m² Fläche versiegelt 

werden. 

Um die Möglichkeiten der Innen-

entwicklung auszuloten, erarbeitet 

die Gemeinde Nuthe-Urstromtal 

derzeit ein Baulückenkataster. 

Nach aktuellem Stand befinden 

sich im Ortsteil Felgentreu Baulü-

cken, die sich überwiegend in pri-

vatem Besitz befinden und so der 

Baulandentwicklung kurz- bis mit-

telfristig nicht zur Verfügung ste-

hen, um der aktuell relativ hohen 

Nachfrage nach Bauland im Orts-

teil abzuhelfen. 

• Sparsamer Umgang mit Boden durch Ver-

meidung von Totalversiegelungen (Parkflä-

chen wasserdurchlässig gestalten) 

• Schutz des Bodens vor Erosion sowie Ver-

dichtung durch rasche ingenieurbiologi-

sche Maßnahmen nach Bauabschluss in 

den einzelnen Bauabschnitten 

• Beschränkung des Baustellenverkehrs 

• Lagerung des Mutterbodens in unmittelba-

rer Nähe 

• Verstärkter Einsatz von Recyclingbaustof-

fen 

• Anlage von Heckenstrukturen  

• Bepflanzung von Baugrundstücken 
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Schutzgut Basisszenario Veränderung des 

Basiszustandes bei 

Nichtdurchführung 

der Planung 

Entwicklung des Umweltzustan-

des bei Durchführung der Pla-

nung 

Beeinträchtigungen baubedingt 

/ betriebsbedingt 

Mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men 

Boden 
Gemäß Landschaftsrahmenplan 

des Landkreises Teltow Fläming 

befinden sich im Plangebiet 

überwiegend sandige Gleye, ein 

typischer Boden der Niederun-

gen und Urstromtäler. Dieser ist 

überwiegend nährstoffarm, 

durchlässig und weist durch Ent-

wässerung häufig nur noch relik-

tischen Charakter auf.  

Die Bodenwertzahlen liegen bei 

15 bis 20 Bodenpunkten und wei-

sen somit eine geringe bis mitt-

lere Bedeutung für die Landwirt-

schaft auf. 

Die Natürlichkeit des Bodens ist 

als sehr gering einzuschätzen, 

da es sich um intensiv genutzte 

Ackerflächen handelt. 

Bei Nichtdurchfüh-

rung der Planung 

bleibt der Basiszu-

stand des Schutzgu-

tes unverändert. 

Bei Durchführung der Planung 

werden maximal 10.800 m² Boden 

versiegelt. 

• Sparsamer Umgang mit Boden durch Ver-

meidung von Totalversiegelungen (Parkflä-

chen wasserdurchlässig gestalten) 

• Schutz des Bodens vor Erosion sowie Ver-

dichtung durch rasche ingenieurbiologi-

sche Maß-nahmen nach Bauabschluss in 

den einzelnen Bauabschnitten 

• Beschränkung des Baustellenverkehrs 

• Lagerung des Mutterbodens in unmittelba-

rer Nähe 

• Verstärkter Einsatz von Recyclingbaustof-

fen 

• Anlage von Heckenstrukturen  

• Bepflanzung von Baugrundstücken 

Natura 2000 

Gebiete 

Europäische Schutzgebiete lie-

gen für das Gebiet und seine nä-

here Umgebung nicht vor. 

Bei Nichtdurchfüh-

rung der Planung 

bleibt der Basiszu-

stand des Schutzgu-

tes unverändert. 

Bei Durchführung der Planung 

bleibt der Basiszustand des 

Schutzgutes unverändert. 

 

Es ist keine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme 

notwendig. 
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Schutzgut Basisszenario Veränderung des 

Basiszustandes bei 

Nichtdurchführung 

der Planung 

Entwicklung des Umweltzustan-

des bei Durchführung der Pla-

nung 

Beeinträchtigungen baubedingt 

/ betriebsbedingt 

Mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men 

Wasser Laut Landschaftsrahmenplan 

des Landkreises Teltow-Fläming 

weist das Plangebiet eine hohe 

Grundwassergefährdung mit ei-

nem Flurabstand von klei-

ner/gleich 2 m auf. Gleichzeitig 

ist im Plangebiet durch die inten-

sive Ackernutzung mit potentiel-

lem Schad- und Nährstoffeintrag 

zu rechnen. 

Oberflächengewässer sind in-

nerhalb des Plangebietes nicht 

vorhanden. 

Bei Nichtdurchfüh-

rung der Planung 

bleibt der Basiszu-

stand des Schutzgu-

tes unverändert  

Baubedingt:  Baubedingte Auswir-

kungen treten bei ordnungsgemä-

ßer Handhabe und Einhaltung der 

Schutzvorschriften voraussichtlich 

nicht ein. 

Anlagenbedingt: Im Plangebiet 

wird die Versickerungsfähigkeit 

beeinträchtigt.  

• Förderung der Versickerung von oberflä-

chig anfallenden Niederschlagswasser  

• sparsame Versiegelung im Gebiet (GRZ 

0,3) 

Klima und 

Lufthygiene 

Im Landschaftsrahmenplan des 

Landkreises Teltow-Fläming ist 

das Plangebiet als sonstiges 

Kaltluftentstehungsgebiet mit 

mittlerer bis hoher Kaltluftpro-

duktivität dargestellt. Im Randbe-

reich des Plangebietes befinden 

sich kleinflächige Siedlungen 

ohne erhebliche bioklimatische 

Belastungen. 

Bei Nichtdurchfüh-

rung der Planung 

bleibt der Basiszu-

stand des Schutzgu-

tes unverändert  

Baubedingt: Es kann zeitweise zu 

Emissionen in Form von Staub und 

Schadstoffen durch Baustellenver-

kehr und -maschinen kommen. 

Anlagenbedingt: Aufgrund der 

Marginalität des Plangebietes sind 

keine Beeinträchtigungen zu er-

warten. 

• Beschränkung der Versiegelung auf ein Mi-

nimum (GRZ 0,3) 

• Beibehaltung oder Wiederherstellung der 

Vegetationsdecken 

• Begrünung der Freiflächen 
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Schutzgut Basisszenario Veränderung des 

Basiszustandes bei 

Nichtdurchführung 

der Planung 

Entwicklung des Umweltzustan-

des bei Durchführung der Pla-

nung 

Beeinträchtigungen baubedingt 

/ betriebsbedingt 

Mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men 

Dem Planungsgebiet wird hin-

sichtlich dem Schutzgut Klima 

und Lufthygiene eine mittlere Be-

deutung zugemessen. 

Tiere und 

Pflanzen 

Im Rahmen des Bauleitplanver-

fahrens zur Aufstellung des Be-

bauungsplans und der parallelen 

Änderung des Flächennutzungs-

plans wurde eine Artenschutz-

rechtliche Potentialabschätzung 

in Auftrag gegeben. 

Brutvögel: Im Bereich der domi-

nierenden Ackerflächen im Wes-

ten des B-Plangebiets ist ein Vor-

kommen der Feldlerche (Alauda 

arvensis) nicht auszuschließen. 

Es handelt sich bei der Feldler-

che um eine im Offenland noch 

verbreitete vorkommende Brut-

vogelart. Es wird von einer gerin-

gen Siedlungsdichte von ein bis 

zwei Revieren der Feldlerche 

ausgegangen werden. 

Bei Nichtdurchfüh-

rung der Planung 

bleibt der Basiszu-

stand des Schutzgu-

tes unverändert. 

Innerhalb des Geltungsbereichs 

des Bebauungsplans ist durch die 

geplante Nutzungsänderung im 

Bereich der Ackerflächen im Wes-

ten von einem weitgehend voll-

ständigen Lebensraumverlust (ins-

besondere für die Feldlerche) aus-

zugehen. In den Baugrenzen, die 

für Wohnbauflächen festgesetzt 

werden, ist mit Baumaßnahmen zu 

rechnen. Während der Bauzeiten 

sind im Bereich der Bauflächen so-

wie in angrenzenden Lebensräu-

men Störwirkungen zu erwarten. 

Im östlichen Teil sind im Bereich 

der Aufforstungsfläche sowie der 

Einzelhausbebauung dagegen 

keine wesentlichen, durch die Auf-

stellung des B-Plans bedingten 

• Regelungen der Bauzeiten: Sämtliche 

Maßnahmen zur Baufeldfreimachung im 

Bereich möglicher Vorkommen von Brutvo-

gelarten sind außerhalb der Brutzeiten 

durchzuführen. Die Brutzeit der Feldlerche 

erstreckt sich von März bis Mitte August. 

• Neuanlage von günstigen Habitatstruktu-

ren: Entwicklung von Blühstreifen oder spe-

ziellen „Lerchenfenstern “ auf den benach-

barten Flurstücken  

• Anlage von Heckenstrukturen  

• Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen 

in Extensivgrünland 

• Vermeidung heller weitreichender künstli-

cher Lichtquellen in der freien Landschaft 

• Lichtlenkung ausschließlich in die Berei-

che, die künstlich beleuchtet werden müs-

sen (das heißt Ab-strahlung nach oben o-

der in horizontaler Richtung vermeiden) 

• Wahl von Lichtquellen mit für Insekten wir-

kungsarmem Spektrum (vorzugsweise 



6. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Nuthe-Urstromtal in der Gemarkung Felgentreu 

 - Begründung mit Umweltbericht 

  Seite 17 

Schutzgut Basisszenario Veränderung des 

Basiszustandes bei 

Nichtdurchführung 

der Planung 

Entwicklung des Umweltzustan-

des bei Durchführung der Pla-

nung 

Beeinträchtigungen baubedingt 

/ betriebsbedingt 

Mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men 

Die Erstaufforstungsfläche dürfte 

von einer vielfältigen Brutvogel-

fauna, insbesondere Gebüsch-

brü-tern, wie z. B. Amsel (Turdus 

merula), Mönchsgrasmücke 

(Sylvia atricapilla), Rotkehlchen 

(Erithacus rubecula) oder Fitis 

(Phylloscopus trochilus), sowie 

von Arten halboffener Lebens-

räume, wie Gold-ammer (Em-

beriza citrinella) oder Stieglitz 

(Carduelis carduelis), besiedelt 

werden. 

Reptilien: Im Bereich der jünge-

ren Erstaufforstungsfläche kann 

aufgrund der lückigen Gehölz-

struktur und strukturreichen 

Gras- und Hochstaudenbestän-

den ein Vorkommen der Zau-

neidechse oder weiterer ge-

schützter Reptilienarten dage-

gen nicht ausgeschlossen wer-

den. 

Nutzungsänderungen, zu erwar-

ten. 

monochromatisches Licht der Natrium-

dampf-Niederdrucklampe oder LED-

Leuchten mit warm- und neutralweißer 

Lichtfarbe; Verzicht auf Quecksilber- und 

Halogendampflampen) 

• Verwendung von vollständig geschlosse-

nen staubdichten Leuchten 

• Begrenzung der Betriebsdauer auf die not-

wendige Zeit. 
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Schutzgut Basisszenario Veränderung des 

Basiszustandes bei 

Nichtdurchführung 

der Planung 

Entwicklung des Umweltzustan-

des bei Durchführung der Pla-

nung 

Beeinträchtigungen baubedingt 

/ betriebsbedingt 

Mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men 

Landschafts-

bild 

Beim Schutzgut Landschaftsbild 

werden die Hauptkriterien Viel-

falt, Natürlichkeit und Eigenart 

aufgrund der Nutzung als land-

wirtschaftliche Ackerfläche als 

gering eingestuft. 

Durch die Überplanung der bis-

her landwirtschaftlich genutzten 

Fläche wird das bisherige Land-

schaftsbild überprägt. Eine bis-

lang abgelegene und für die Öf-

fentlichkeit kaum nutzbare Land-

wirtschaftsfläche wird durch eine 

neue Straße und Gebäude zu ei-

nem Einfamilienhausgebiet, das 

auf Grund seiner Lage vor dem 

Siedlungsrand sichtbar sein wird. 

Bei Nichtdurchfüh-

rung der Planung 

bleibt der Basiszu-

stand des Schutzgu-

tes unverändert. 

Baubedingt: Die Baustelleneinrich-

tungen haben zeitlich befristete 

Auswirkungen auf die Erlebbarkeit 

des Landschaftsbildes. 

Anlagenbedingt: Mit der Errichtung 

der Einfamilienhäuser geht eine 

technische Überprägung des 

Landschaftsbildes einher. 

Um Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

zu minimieren und zu kompensieren, werden 

durch den Bebauungsplan verschiedene Maß-

nahmen zur Kubatur und Gestaltung der Ge-

bäude und zur Begrünung des Plangebiets 

festgesetzt. Sie integrieren das Vorhaben im 

Übergang zur Landschaft: 

• Anlage von Heckenstrukturen  

• Bepflanzung von Baugrundstücken 

Mensch 

(Lärm, Immis-

sionen, Erho-

lung, etc.) 

Die Erholungseignung des Plan-

gebietes ist gegenwärtig bereits 

sehr eingeschränkt, da es sich 

bei dem Plangebiet um eine In-

tensivackerfläche handelt, die 

nicht als Erholungsfläche zur 

Verfügung steht. 

Bei Nichtdurchfüh-

rung der Planung 

bleibt der Basiszu-

stand des Schutzgu-

tes unverändert. 

Baubeding: Während der Bau-

maßnahme kommt es zu Lärm- 

und Staubbelästigungen die tem-

porär sind. 

Anlagenbedingt: Durch Flächen-

verluste und temporären Beein-

trächtigungen durch Lärm im 

• Anlage von Heckenstrukturen 
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Schutzgut Basisszenario Veränderung des 

Basiszustandes bei 

Nichtdurchführung 

der Planung 

Entwicklung des Umweltzustan-

des bei Durchführung der Pla-

nung 

Beeinträchtigungen baubedingt 

/ betriebsbedingt 

Mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men 

Vom Gebiet selbst werden auf-

grund der Nutzungsfestsetzun-

gen keine Immissionen auf be-

nachbarte Wohnbereiche zu er-

warten sein. 

direkten Wohnumfeld kann es zu 

Nachteilen kommen. Die Nachteile 

sind zeitlich begrenzt und inner-

halb einer Dorfgemeinschaft hin-

nehmbar. 

Beeinträchtigung durch landwirt-

schaftliche Immissionen (Staub, 

Abdrift von Düngemitteln und Pes-

tiziden oder Gerüche durch Gül-

leausbringung). 

Kultur- und 

andere Sach-

güter 

Besonders schützenswerte Kul-

tur- oder sonstige Sachgüter sind 

im Plangebiet und seinem unmit-

telbaren Umfeld nicht vorhan-

den. Da keine schützenswerten 

Kultur- und Sachgüter im Plange-

biet und seinem Umfeld vorhan-

den sind, sind hier auch keine 

negativen Auswirkungen zu er-

warten. 

Bei Nichtdurchfüh-

rung der Planung 

bleibt der Basiszu-

stand des Schutzgu-

tes unverändert. 

Bei Durchführung der Planung 

bleibt der Basiszustand des 

Schutzgutes unverändert. 

 

Es ist keine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme 

notwendig. 
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Umweltaspekt Basisszenario Veränderung des Ba-

siszustandes bei 

Nichtdurchführung der 

Planung 

Entwicklung des Umweltzustan-

des bei Durchführung der Pla-

nung 

Beeinträchtigungen 

Baubedingt/Betriebsbedingt 

Mögliche Aus-

gleichs- und Er-

satzmaßnahmen 

Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre 

Beseitigung und Verwertung  

 

Eine Nutzung des 

Plangebietes erfolgt 

durch Intensivacker. 

Bei Nichtdurchführung 

der Planung bleibt der 

Basiszustand des Um-

weltaspektes unverän-

dert. 

Baubedingt erzeugte Abfälle sind 

entsprechend der gesetzlichen Nor-

men zu entsorgen. 

Es sind keine Aus-

gleichs- und Ersatz-

maßnahmen not-

wendig. 

Risiken für die menschliche Gesundheit, das 

kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel 

durch Unfälle oder Katastrophen)  

 

Eine Nutzung des 

Plangebietes erfolgt 

durch Intensivacker. 

Bei Nichtdurchführung 

der Planung bleibt der 

Basiszustand des Um-

weltaspektes unverän-

dert. 

Solche Risiken sind nicht zu erwar-

ten, da mit dieser Bauleitplanung 

keine Vorhaben vorbereitet werden, 

bei denen mit Unfällen oder Kata-

strophen zu rechnen ist. 

Es sind keine Aus-

gleichs- und Ersatz-

maßnahmen not-

wendig. 

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vor-

haben benachbarter Plangebiete unter Be-

rücksichtigung etwaiger bestehender Um-

weltprobleme in Bezug auf möglicherweise 

betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrele-

vanz oder auf die Nutzung von natürlichen 

Ressourcen  

Eine Nutzung des 

Plangebietes erfolgt 

durch Intensivacker. 

Im weiteren Umfeld 

sind keine weiteren 

Planungen vorhan-

den. 

Bei Nichtdurchführung 

der Planung bleibt der 

Basiszustand des Um-

weltaspektes unverän-

dert. 

Eine Kumulierung mit Auswirkungen 

von Vorhaben benachbarter Plange-

biete ist nicht zu erwarten 

 

Es sind keine Aus-

gleichs- und Ersatz-

maßnahmen not-

wendig. 

Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima 

(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-

gasemissionen) und der Anfälligkeit des 

Eine Nutzung des 

Plangebietes erfolgt 

durch Intensivacker. 

Bei Nichtdurchführung 

der Planung bleibt der 

Basiszustand des 

Wird im Laufe des Verfahrens er-

gänzt. 

Es sind keine Aus-

gleichs- und Ersatz-

maßnahmen not-

wendig. 
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Vorhabens gegenüber den Folgen des Klima-

wandels  

Umweltaspektes unver-

ändert. 
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5.3 GESAMTBEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN UND BEWÄLTIGUNG DER 

NATURSCHUTZRECHTLICHEN EINGRIFFSREGELUNG 

Das Vorhaben hat insgesamt geringen bis mittlere Umweltauswirkungen, die durch geeignete Maßnah-

men zur Vermeidung, Minderung und Ausgleich vertretbar sind. 

5.4 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

Es handelt sich um konkrete Vorhaben zur Neuentwicklung eines Wohngebietes für den Ortsteil Fel-

gentreu in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal. Daher stehen keine Alternativen zur Verfügung. 

5.5 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

5.5.1 TECHNISCHE VERFAHREN BEI DER UMWELTPRÜFUNG  

Die Bestandserfassung und -bewertung einschließlich Prognose der Umweltauswirkungen erfolgte ver-

bal-argumentativ, unter Beachtung von (rechtlichen) Planungsvorgaben, durch die Auswertung vorlie-

gender Datengrundlagen sowie durch die Einholung von Informationen von Fachbehörden. 

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lagen für die Maßstabs- und Untersuchungsebene des Flächennut-

zungsplanes keine nennenswerten Schwierigkeiten und Kenntnislücken bei der Zusammenstellung der 

Angaben vor. Kenntnislücken, z.B. beim Arten- und Immissionsschutz, sind auf der nachfolgenden Pla-

nungsebene abschließend auszuräumen. 

Daten zu natürlichen Grundlagen und zur Bestandserhebung wurden folgenden Quellen entnommen: 

• Fachinformationssystem Geoinformationssystem Brandenburg 

• Fachinformationssystem LfU Brandenburg 

• Fachinformationssystem BLDAM  

• LRP Teltow Fläming 

• Landschaftsplan Nuthe-Urstromtal 

• Flächennutzungsplan Nuthe-Urstromtal 

• Örtliche Geländeerhebungen  

Zu Ermittlung der Umweltauswirkungen sowie zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wurde der Leitfa-

den „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ sowie die HVE angewandt.  

Eine Artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung erfolgte durch das Büro für Umwelt- und Landschafts-

planung, Nuthe-Urstromtal (Feb. 2021) unter Verwendung folgender Methode: Am 01.10.2020 wurde 

das Gelände des B-Plangebietes im Rahmen einer Potenzialeinschätzung vollständig untersucht. Dabei 

ist insbesondere auf potenzielle Habitate von Brutvögeln, mögliche wiederkehrend genutzte Neststand-

orte und Fledermausquartiere sowie potenziell geeignete Lebensraumstrukturen der Zauneidechse und 

weiterer geschützter Arten geachtet worden. 

5.5.2 HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG DER UMWELTÜBERWACHUNG EINSCHLIEß-

LICH AUSGLEICHSMONITORING 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes sind konkrete Maßnahmen benannt. Ein Monitoring 

ist insbesondere im Hinblick auf den Artenschutz und Anpflanzungen im Rahmen der Vorhabengeneh-

migungen zu veranlassen. Die Überprüfung erfolgt durch die zuständige Naturschutzbehörde. 

5.6 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG DES UMWELTBERICHTS 

Der Bebauungsplan „Kemnitzer Straße“ dient der Bereitstellung von Wohnbauflächen in der Gemeinde 

Nuthe Urstromtal. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert und den Zielen ange-

passt. 
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Die Baumaßnahmen verursachen Eingriffe, die im Rahmen der Umweltprüfung ermittelt werden und für 

die Ausgleis- bzw. Ersatzmaßnahmen zu bilanzieren sind. 

Umwelterhebliche Auswirkungen durch das Bauvorhaben sind bei dem Umweltbelang Boden durch zu-

sätzliche Flächenversiegelung zu erwarten. Beeinträchtigungen für den Umweltbelang Arten/Biotope 

entstehen durch den Verlust von Lebensraum. Während der Bauphase sind durch die zu erwartenden 

Lärm- und Schadstoffbelastungen temporäre Beeinträchtigungen für den Umweltbelang Mensch/Erho-

lung und Wohnen zu erwarten. Während der Bauphase sind für den Umweltbelang Grundwasser Be-

einträchtigungen durch Unfälle nicht auszuschließen. Für den Umweltbelang Klima sind keine bedeut-

samen Veränderungen zu erwarten. Kultur-/ und Sachgüter im sind im Gebiet nicht bekannt. 

  



6. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Nuthe-Urstromtal in der Gemarkung Felgentreu 

 - Begründung mit Umweltbericht 

  Seite 24 

6 VERFAHREN 

Beschluss zu Änderung des FNP______________________________ 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB______1.12.2020-08.01.2021 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB_________1.12.2020-08.01.2021 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB________________ 

Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB___________________ 

 

Der Verfahrensstand bzw. die dazugehörigen Daten werden im weiteren Verfahren ergänzt. 
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